
Erteilung Einzugsermächtigung für Ohrmarkenbestellungen
(AT50ZZZ00000039582)

Diese Einzugsermächtigung ist für Bestellungen mittels OnlineBestellformular auf 
unserer Homepage www.schafundziege.at einmalig auszufüllen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Einzugsermächtigung ausschließlich für den Einzug der 
entstandenen Kosten bei Ohrmarkenbestellungen gilt und nicht für andere Rechnungsbeträge.  
Die Einzugsermächtigung gilt ab Unterzeichnung für zukünftige Rechnungen von Ohrmarkenbestellungen.

LFBISNr.:

………………………………………..  
Ort, Datum

………………………………………………
Unterschrift

Für die Verwendung des OnlineBestellformular bitte einmalig vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben per Post, Mail oder Fax retournieren.

Name: 

Straße: 

PLZ: 

Ort: 

Telefon: 

Bank: 

IBAN: 
Der IBAN ist auf Ihrem Kontoauszug oder der Rückseite Ihrer Bankomatkarte zu finden. 

Hiermit ermächtige ich den Nö. Landeszuchtverband für Schafe und Ziegen widerruflich, die von mir zu 
entrichtende Zahlung bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzulösen, wobei für diese 
keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein Konto die erforderliche Deckung 
nicht aufweist. Ich habe das Recht, innerhalb von 42 Kalendertagen nach erfolgter Abbuchung oder nach 
erfolgtem Einzug ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner Bank zu veranlassen.

Mit freundlichen Grüßen  
Nö. Landeszuchtverband für Schafe und Ziegen

Vielen Dank!


